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Bekanntmachung der Widmungserweiterung eines Teilstückes eines Rad- und 
Fußweges - Zuwegung zu den Grundstücken Sperberstraße 57, 59 und 61- im 
Stadtteil Feldmark 
 
 
Die Stadt Dorsten als Straßenbaubehörde hat mit Verfügung vom 30.12.1993, öffentlich 
bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Dorsten Nr. 1 vom 07.01.1994, den o. g. Weg 
gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein- Westfalen (StrWG 
NRW) mit der Beschränkung auf die Benutzungsart Radfahr- und Fußgängerverkehr 
gewidmet. Ausgenommen von der Beschränkung wurde der Anlieger- Kfz- Verkehr zu 
den Grundstücken Sperberstraße 57 und 59, damit die sich auf den Grundstücken 
befindlichen Garagen und Stellplatzmöglichkeiten von der Sperberstraße aus mit Kfz 
angefahren werden konnten. 
 
Aufgrund der 4. Änderung des Bebauungsplanes Dorsten Nr. 2 „In der Miere“ wurde das 
westlich an das Baugrundstück „In der Miere 59“ angrenzende Grundstück als 
Wohnbaufläche überplant und die Zweckbestimmung des Rad- und Fußweges 
planungsrechtlich für den Anliegerverkehr dieses Grundstückes erweitert. Aus den v. g. 
Gründen ist nun auch die Widmung für das v. g. Teilstück des Rad- und Fußweges zu 
erweitern. 
 
Gemäß § 6 (4) des StrWG NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 
(SGV.NRW.91) wird die Widmung für das o. g. Teilstück des Rad- und Fußweges für den 
Anlieger- Kfz- Verkehr des Wohnhausgrundstückes „Sperberstraße 61“ erweitert. Es 
handelt sich um einen Rad- und Fußweg (Wohnweg) im Sinne des § 3 (4) Nr. 2 StrWG 
NRW.  
 
Von der Widmungserweiterung ist das nachfolgend aufgeführte Grundstück betroffen: 
 
 Gemarkung Flur Flurstück 
   Dorsten 57 1635 
 
Eigentümerin des v. g. Grundstückes ist die Stadt Dorsten. 
 
Die Karte (Anlage) ist Bestandteil dieser Bekanntmachung. Hieraus sind die genaue Lage 
und Abgrenzung der von der Widmungserweiterung betroffenen Wegefläche ersichtlich. 
Ergänzend können Lagepläne beim  
 

Vermessungsamt, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses 
Halterner Straße 28, Zimmer 111,während der Dienststunden 

montags-donnertags 8.00 Uhr – 16.00 Uhr 
und freitags               8.00 Uhr – 13.00 Uhr 

 
eingesehen werden. 
 
Die Widmungserweiterung wird hiermit gemäß § 6 (1) des StrWG NRW öffentlich 
bekannt gemacht. Sie wird mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
(Erscheinungsdatum des Amtsblattes) wirksam und gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Widmungserweiterung können Sie vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, 
Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, binnen eines Monats nach Bekanntgabe 
(Erscheinungsdatum des Amtsblattes) schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage erheben. Die Klage kann auch in 
elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande 
Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) 
eingereicht werden.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden 
sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Begehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. 
 
 
Hinweis 
 
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das einer Klage vorgeschaltete 
Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehle 
ich, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit mir in Verbindung zu setzen. In vielen 
Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage behoben 
werden. Die Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen 
Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 
 
 
Dorsten 04.07.2016  
Der Bürgermeister  
I.V.    
gez. 
Lohse   
(Technischer Beigeordneter)  
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